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Aus der Gutachtenpraxis des 
DNotI

WEG §§ 30, 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2, 3 
Umwandlung von Wohnungserbbaurechten in 
Wohnungseigentum; Erfordernis einer neuen 
Abgeschlossenheitsbescheinigung 

I. Sachverhalt
Die Eigentümer von Wohnungserbbaurechten haben 
das Erbbaugrundstück erworben und die Aufhebung 
der Erbbaurechte beschlossen. Sie wollen die Woh-
nungserbbaurechte in Wohnungseigentum überführen. 
Die Aufteilung in Wohnungserbbaurechte war bereits 
1996 erfolgt. Nunmehr verlangt das Grundbuchamt 
eine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung mit der Be-
gründung, dass das Sondereigentum am Grundstück 
neu begründet werde.

II. Frage
Kann das Grundbuchamt die Vorlage einer Abgeschlos-
senheitsbescheinigung gemäß der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheini-
gungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (AVA) v. 
6.7.2021 verlangen?

III. Zur Rechtslage
1. Sachenrechtliches Erfordernis der Aufhebung des 
Erbbaurechts und Neubegründung von Wohnungs-
eigentum
a) Steht ein Erbbaurecht mehreren gemeinschaftlich 
nach Bruchteilen zu, so können die Anteile gem. § 30 
Abs. 1 WEG in der Weise beschränkt werden, dass je-
dem der Mitberechtigten das Sondereigentum an einer 
bestimmten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken 
dienenden bestimmten Räumen in einem auf Grund des 
Erbbaurechts errichteten oder zu errichtenden Gebäude 
eingeräumt wird (Wohnungserbbaurecht bzw. Teilerb-
baurecht). Wesentlicher Unterschied zum Wohnungs-
eigentum ist mithin, dass dort das Miteigentum am 
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Grundstück, hier die Mitberechtigung am Erbbaurecht 
(als grundstücksgleiches Recht) inhaltlich beschränkt 
wird und somit sachenrechtlich unterschiedliche „Auftei-
lungsgegenstände“ vorliegen (BeckOGK-WEG/Schulz, 
Std.: 1.12.2023, § 30 Rn. 27). Die bloße Vereinigung 
von Erbbaurecht und Grundstückseigentum in einer 
Person führt nach § 889 BGB nicht zum Erlöschen des 
Erbbaurechts. Dies ergibt sich insbes. aus den Vorschrif-
ten über den Heimfall des Erbbaurechts (§  2 Nr.  4, 
§§ 32 f. ErbbauRG).

b) Eine Transformation von Wohnungserbbaurech-
ten in anteilsgleiche und raumgleiche Wohnungs-
eigentumsrechte auf direktem Wege ist nicht mög-
lich. Erforderlich ist ein schrittweises Vorgehen (OLG 
München NJOZ 2011, 342, 342; BayObLG MittBay-
Not 1999, 375, 376; Winkler/Schlögel, ErbbauR-HdB, 
7. Aufl . 2021, §  3 Rn. 130; BeckOGK-WEG/Schulz, 
§ 30 Rn. 27). Da es sich beim Wohnungserbbaurecht 
nach § 30 WEG nur um eine besondere Art der Mit-
berechtigung an einem Erbbaurecht handelt, kann nur 
das Erbbaurecht insgesamt aufgehoben werden – es ver-
bleibt dann das unbelastete Grundstück, die Wohnungs-
erbbaurechte erlöschen und die Erbbaugrundbücher 
sind nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 WEG zu schließen. Denn 
ohne fortbestehende Mitberechtigung am Erbbaurecht 
ist damit verbundenes Sondereigentum rechtlich nicht 
möglich. Nicht denkbar ist daher eine Aufhebung des 
Erbbaurechts in der Weise, dass nur die Wohnungs-
eigentumseinheiten bestehen bleiben würden, denn das 
Wohnungseigentum als solches ist eine besondere Form 
des Bruchteilseigentums am Grundstück. Um Woh-
nungseigentum zu erhalten, muss somit zunächst das 
Erbbaurecht am Grundstück (bzw. hier die Wohnungs-
erbbaurechte) aufgehoben werden. Dies ist hier bereits 
geschehen. In einem zweiten Schritt kann sodann das 
Grundstück in Wohnungseigentum aufgeteilt werden 
(BeckOGK-WEG/Schulz, § 30 Rn. 27).

2. Grundbuchverfahrensrechtliche Erfordernisse: 
Neuer Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbe-
scheinigung
Zur Begründung von Wohnungseigentum bedarf es 
nach §  7 Abs. 4 WEG eines Aufteilungsplanes sowie 
einer Abgeschlossenheitsbescheinigung. Diese Anforde-
rungen gelten auch bei der Begründung von Wohnungs-
erbbaurechten (§ 30 Abs. 3 S. 2 WEG).

U. E. ist es dabei möglich, den bereits vorhandenen Auf-
teilungsplan und die vorhandene Abgeschlossenheitsbe-
scheinigung zur Grundlage der Neubegründung von 
Wohnungseigentum zu machen. Insbesondere ist in der 
Abgeschlossenheitsbescheinigung auch die Abgeschlos-
senheit der Wohnungen als solche bescheinigt und nicht 
etwa die des Wohnungserbbaurechts, vgl. § 3 Abs. 3 

WEG. Für eine einmal erteilte Abgeschlossenheits-
bescheinigung gibt es weder ein Verfalldatum noch 
eine Beschränkung auf eine einmalige Verwendung 
(OLG Schleswig RNotZ 2012, 335, 336; BeckOK-
WEG/Kral, Std.: 1.1.2024, § 7 Rn. 82; Bärmann/Arm-
brüster, WEG, 15. Aufl . 2023, WEG § 7 Rn. 115). 

Für eine bereits erteilte Abgeschlossenheitsbescheini-
gung kann grundsätzlich auch die Neufassung der AVA 
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung 
von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentums-
gesetz) im Jahr 2021 nicht erheblich sein, wenn we-
der Sondereigentum an Grundstücksfl ächen noch an 
Stellplätzen begründet werden soll, es also auf die in-
haltlichen Vorgaben gem. §§ 6, 7 AVA nicht ankommt. 
Ausreichend ist zunächst, dass die alte Bescheinigung 
weiterhin richtig ist und dabei insbesondere der der 
Bescheinigung zugrunde liegende Aufteilungsplan mit 
den aktuellen tatsächlichen Verhältnissen hinsichtlich 
der Abgeschlossenheit der Räume übereinstimmt (OLG 
Schleswig RNotZ 2012, 335, 336; BeckOK-WEG/
Kral, § 7 Rn. 82; Hügel/Elzer, 3. Aufl . 2021, WEG § 7 
Rn. 46). Dem Grundbuchamt ist die Übereinstimmung 
der aktuellen Verhältnisse mit dem (alten) Aufteilungs-
plan allerdings nicht nachzuweisen. Vielmehr hat das 
Grundbuchamt grundsätzlich von einer entsprechen-
den Deckungsgleichheit auszugehen, sofern sich nicht 
aus dem konkreten Sachverhalt berechtigte Zweifel er-
geben (vgl. OLG Schleswig RNotZ 2012, 335, 336  f. 
zu einzelnen, gerade keine Zweifel begründenden 
Umstände).

Nach dem geschilderten Sachverhalt ist davon auszuge-
hen, dass die Aufteilung in Wohnungseigentum der bis-
herigen Aufteilung in Wohnungserbbaurechte entspre-
chen soll und dass Raumgleichheit besteht. Demnach 
dürften sich auch für das Grundbuch keine Anhalt-
punkte gegen die Richtigkeit der Abgeschlossenheits-
bescheinigung ergeben. Allein der Zeitablauf dürfte 
angesichts der bei Immobilien üblichen Gebrauchsdau-
er jedenfalls keine diesbezüglichen Zweifel begründen 
(vgl. OLG Schleswig, RNotZ 2012, 335, 337).

Weiter ist es aber erforderlich, dass die Eintragungs-
unterlagen bei Einreichung zum Grundbuchamt die 
derzeit geltenden gesetzlichen Erfordernisse erfüllen. 
Selbst wenn mangels Sondereigentums an Grundstücks-
fl ächen oder Stellplätzen die strengeren Anforderungen 
der AVA nicht zu erfüllen sind, verlangt jedoch nunmehr 
das WEG stets die Einreichung eines Lageplans, aus 
dem sich gem. § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 WEG die Auftei-
lung des Gebäudes und des Grundstücks sowie die Lage 
und Größe der im Sondereigentum und der im gemein-
schaftlichen Eigentum stehenden Teile des Gebäudes 
und des Grundstücks ergeben müssen. Ein solcher Plan 
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ist auch dann erforderlich, wenn das Grundstück selbst 
nicht aufgeteilt werden soll (BeckOGK/Meier, Std.: 
1.6.2023, § 7 Rn. 57; Wobst, DNotZ 2021, 582, 585; 
Zimmer ZWE 2021, 436, 439). Diese Anforderungen 
des § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 WEG müssen die älteren 
Pläne erfüllen. Ob hier der alte Aufteilungsplan die 
Anforderungen wahrt, ist freilich eine Tatfrage. 

Im Ergebnis kann damit grundsätzlich eine bereits 
erteilte Abgeschlossenheitsbescheinigung erneut als 
Nachweis im Grundbuchverfahren verwendet werden. 
Materiell-rechtlich ist aber ein neuer Aufteilungsakt 
gem. § 3 WEG bzw. gem. § 8 WEG erforderlich, d. h. 
ein neuer rechtsgeschäftlicher Begründungsakt, der ma-
teriell- und grundbuchverfahrensrechtlich den Anforde-
rungen einer erstmaligen Begründung von Wohnungs-
eigentum unterliegt.

Eheleute sind zu je ½ Anteil als Miteigentümer im 
Grundbuch eingetragen. Nach dem Tod des Eheman-
nes möchte die Ehefrau das Grundstück verkaufen. Der 
Ehemann hat die Ehefrau im notariellen Testament als 
befreite Vorerbin und als Nacherben zwei eigene Töch-
ter sowie die einseitige Tochter der Ehefrau eingesetzt. 
Eine Grundbuchberichtigung ist noch nicht erfolgt, ins-
besondere ist im Grundbuch noch kein Nacherbenver-
merk eingetragen.

II. Fragen
1. Müssen die drei Töchter als Nacherben dem beab-
sichtigten Verkauf zustimmen? 

2. Ergibt sich etwas anderes, wenn die Ehefrau auf der 
Basis einer trans- bzw. postmortalen notariellen Voll-
macht für den verstorbenen Ehemann handelt? Kann sie 
für diesen Fall auch die Nacherben vertreten, ohne den 
Verfügungsbeschränkungen der §§  2112, 2113 BGB 
unterworfen zu sein?

III. Zur Rechtslage
1. Zur fehlenden Grundbuchberichtigung
Zunächst stellt sich die Frage, ob eine Voreintragung 
der Vorerbin im Grundbuch erforderlich ist. Nach § 39 
Abs. 1 GBO soll eine Eintragung nur erfolgen, wenn 
die Person, deren Recht durch sie betroff en wird, als der 

Berechtigte eingetragen ist. Dies ist vorliegend nicht der 
Fall, da nach dem Tod des Erblassers noch keine Grund-
buchberichtigung auf die Vorerbin erfolgt ist.

Nach § 40 Abs. 1 Var. 1 GBO ist die Voreintragung 
entbehrlich, wenn die Person, deren Recht von der Be-
willigung betroff en wird, Erbe ist und die Übertragung 
eines Rechts eingetragen werden soll. Beides ist vorlie-
gend der Fall. Eine Voreintragung dürfte daher entbehr-
lich sein, soweit es um die Eintragung der Aufl assung 
geht. 

Fraglich ist aber, ob dies auch im Hinblick auf die 
Eintragung einer Finanzierungsgrundschuld gilt, 
da hierbei eine Belastung des Grundstücks erfolgt, die 
vom Wortlaut des §  40 Abs. 1 GBO nicht ausdrück-
lich erfasst ist. Die h.  A. in der Rechtsprechung be-
jaht mittlerweile die entsprechende Anwendung von 
§  40 Abs.  1 GBO (KG MittBayNot 2021, 245; OLG 
Frankfurt MittBayNot 2018, 247; OLG Köln FGPrax 
2018, 106; OLG Stuttgart DNotZ 2019, 194; OLG 
Celle DNotZ 2020, 672; a. A. KG FGPrax 2011, 270, 
allerdings für den Erben; vgl. dazu auch Schöner/Stö-
ber, Grundbuchrecht, 16. Aufl . 2020, Rn. 142c; We-
ber, DNotZ 2018, 884, 895 ff .; BeckOK-GBO/Zeiser, 
Std.: 1.11.2023, §  40 GBO Rn. 20). Eine höchstrich-
terliche Klärung der Frage steht allerdings nach wie 
vor aus, so dass im Falle einer gewünschten Belastung 
ggf. mit dem Grundbuchamt vorab geklärt werden 
sollte, ob es sich der oben dargelegten, im Vordringen 
befi ndlichen Rechtsansicht der Oberlandesgerichte 
anschließt. 

2. Zur Verfügungsbefugnis des befreiten Vorerben
Das Grundstück würde durch die geplante Veräuße-
rung aus der Nacherbenbindung ausscheiden, wenn die 
Verfügung der Vorerbin über den Eintritt des Nach-
erbfalls hinaus wirksam wäre. Im Falle der Nicht-Be-
freiung des Vorerben (vgl. § 2113 Abs. 1 BGB) ist dies 
der Fall, wenn die Verfügung mit Zustimmung der 
Nacherben erfolgt ist. Erforderlich ist dabei die Zu-
stimmung aller Nacherben, auch die der bedingt einge-
setzten und der sog. weiteren Nacherben, nicht aber die 
Zustimmung von reinen Ersatznacherben (vgl. BGHZ 
40, 115, 119. Im Falle der Befreiung des Vorerben ist 
die Zustimmung vonnöten, wenn es sich um eine un-
entgeltliche Verfügung handelt, da insoweit keine 
Befreiung erteilt werden kann (§§  2136, 2113 Abs.  2 
S. 1 BGB). 

Im vorliegenden Fall liegt eine befreite Vorerbschaft 
vor. Der befreite Vorerbe darf grundsätzlich über den 
Grundbesitz verfügen, sofern er hierbei nicht unent-
geltlich verfügt (vgl. §§  2136, 2113 Abs. 2 BGB; vgl. 
zum Grundstücksverkauf durch den befreiten Vor-


